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des Fronleichnamsfestes durch das Konzil von Vienne wird berichtet; 
das Konzil wurde am 6. Mai 1312 beendet91). 8. Schließlich gibt der 
schon erwähnte Widmungsbrief einen Termin nach dem 23. 12.1312 "), 
da keine Handschrift diesen Brief nicht enthält und die Möglich­
keit einer früheren Ausgabe ohne Widmung daher ausgeschlossen wer­
den kann. 9. Das späteste Datum jedoch enthält XXIV, 35 (Muratori1 
11, 1202C, 1—E, 7), wo die erfolgte Kanonisation Cölestins V. voraus­
gesetzt wird, diese Notiz ist also nach dem 5. 5. 1313 geschrieben 
worden98).

Aus diesen Belegen läßt sich mit A. Dondaine94) nur der Schluß 
ziehen, daß der Text der HE bis 1294, wie er sich in der Handschriften­
gruppe I und II findet, nicht vor dem 5. Mai 1313 abgeschlossen und 
Kardinal Wilhelm dediziert worden sein kann. Dieses Datum stimmt 
voll und ganz mit der Beobachtung Bernhard Schmeidlers überein, man 
könne das Werden der HE „in den Jahren 1315 und 1316 für die 
späteren Teile an manchen Stellen deutlich erkennen“ 95).

Doch die Eingrenzung kann noch weiter geführt werden. Die Er­
hebung des Kardinalpriesters Wilhelm von S. Cecilia zum Bischof der 
Sabina am 12. 9. 1317 schließt — wie bemerkt — eine Widmung der 
HE nach diesem Datum aus98). Der Text selbst läßt noch präzisere 
Angaben zu: In dem schon erwähnten Kapitel 14 des XXIV. Buches 
wird Egidius Romanus als hodie vigens erwähnt97). Da Egidius am 
22. 12. 1316 in Avignon gestorben ist98), wo damals auch Tholomeus 
lebte, kann ihm sein Tod nicht verborgen geblieben sein. Der 22. 12. 
1316 erweist sich damit als ein relativ sicherer terminus ante quem für 
die Widmung.
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